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Erwägungen

E. 1
Zusammenfassung des Sachverhalts: A. Im Rahmen der Armeereform XXI wurde Fourier
X. vom Führungsstab der Armee, Personelles der Armee, über seine verbleibende
Dienstleistungspflicht orientiert. Danach seien 560 Diensttage angerechnet worden; die
restliche Dienstpflicht betrage noch 10 Diensttage. Der Beschwerdeführer beantragte unter
Berufung auf die Einträge in seinem Dienstbüchlein eine Korrektur der angerechneten
Diensttage auf 564 Tage, so dass noch 6 Diensttage geleistet werden müssten. Da die
daraufhin durchgeführte Überprüfung zu keiner Änderung der angerechneten Diensttage zur
Folge hatte, verlangte Fourier X. den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. B. Im
Entscheid des Führungsstabs der Armee, Personelles der Armee wurde festgehalten, dass
der Beschwerdeführer insgesamt 566 anrechenbare Diensttage absolviert hatte. Nach dem
Übergangsrecht zur Armee XXI beträgt die Dienstleistungspflicht höchstens 200 Tage in
Fortbildungsdiensten der Truppe (FDT). Da jedoch die Gesamtdienstleistungspflicht eines
Fouriers nach altem Recht (570 Tage) nicht überschritten werden dürfe, betrage die
restliche Dienstleistungspflicht noch 4 Tage FDT. Gegen diesen Entscheid erhob Fourier X.
Beschwerde. Er verlangte darin insbesondere die vollständige Anrechnung von nicht
berücksichtigten

E. 5
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beschwerde insoweit gutzuheissen
ist, als die Restdienstpflicht den Umfang gemäss dem erstinstanzlichen Entscheid
überschreitet. Der Beschwerdeführer hat demnach noch höchstens 4 Diensttage zu
absolvieren.

E. 6
Das Dienstbeschwerdeverfahren ist kostenlos. Es werden keine Entschädigungen
zugesprochen (Ziff. 108 Abs. 7 DR 04). 5
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